
Beschluss des 73. Studierendenparlaments

Änderung der Finanzordnung - §15 Beschlusshöhe

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird bescheinigt, dass auf der 3. Sitzung des 73. Studierendenparla-

ments am 2025-10-22 folgender Beschluss gefasst wurde1:

Der Antrag „SP73-A022 - Änderung der Finanzordnung - §15 Beschlusshö-

he“ wird mit (27/0/0) in der folgenden Fassung angenommen:

Füge an § 15 (2) an: Für Fachschaften werden je Semester 50 Prozent des entspre-

chenden Haushaltstitels des Haushaltsplans der Studierendenschaft zugrunde gelegt.

Füge als neuen § 15 (4) ein: Abweichend von den Absätzen 2 und 3 gilt für den AStA:

Ausgaben, die eine Höhe von 70.000,00 Euro übersteigen, bedürfen der Genehmi-

gung mit einer einfachen Mehrheit des Studierendenparlamentes. Ausgaben, die eine

Höhe von 30.000,00 Euro übersteigen, bedürfen der Genehmigung mit einer einfa-

chen Mehrheit des Haushaltausschusses.

Der Beschluss wird unmittelbar nach Veröffentlichung gültig. Eine solche

Ausfertigung stellt gegenüber Dritten keine rechtsgeschäftliche Erklärung

der Studierendenschaft gemäß § 55 Abs. 2 Hochschulgesetz NRW dar.

Mit freundlichen Grüßen

Annika Richter

Stellvertretende Präsidentin des 73. Studierendenparlaments

1Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Angabe von Abstimmungsergebnissen in

der Form (Ja/Nein/Enthaltung).
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